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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Engelmann, 

sehr geehrte Mitglieder des Verbandsgemeinderates,  

 

die Stellungnahmen der Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher Belange, der Öffent-

lichkeit und der benachbarten Gemeinden aus den Verfahren gemäß §§ 2 (2), 3 (1) und 

4 (1) BauGB liegen vor. Die Ergebnisse sind durch den Verbandsgemeinderat zu bewerten, 

abzuwägen und im weiteren Verfahren zu beachten.“ 

 

Folgende eingebrachte Anregungen sind zu würdigen: 

I. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB ............................................ 3 
1. Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Amt Bauen und Umwelt, Salinenstraße 47, 55543 

Bad Kreuznach, Schreiben vom 17.03.2023 ......................................................... 3 
2. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Kurfürstenstraße 12-14, 56068 Koblenz, 

E-Mail vom 13.03.2023 ................................................................................... 17 
3. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, 

Außenstelle Mainz, 55116 Mainz, Schreiben vom 22.02.2023 ............................. 20 
4. Landesamt für Geologie und Bergbau, Emy-Roeder-Str. 5, 55129 Mainz, Schreiben 

vom 15.03.2023 ............................................................................................. 22 
5. Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe, Ernst-Ludwig-Str. 2, 55116 Mainz, 

Schreiben vom 14.03.2023 .............................................................................. 25 
6. Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Schloßplatz 10, 

55469 Simmern,  Schreiben vom 13.02.2023 .................................................... 27 
7. Westnetz GmbH, Regionalzentrum Rhein-Nahe-Hunsrück, Hauptstraße 189, 55743 

Idar-Oberstein, Schreiben vom 03.02.2023 ........................................................ 28 
8. Deutsche Telekom Technik GmbH, Poststraße 20-28, 55545 Bad Kreuznach, 

Schreiben vom 13.02.2023 .............................................................................. 29 
9. Creos Deutschland GmbH, Am Zunderbaum 9, 66424 Homburg, Schreiben vom 

13.02.2023 .................................................................................................... 30 
10. Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und benachbarter Kommunen ohne 

Anregungen oder Bedenken .............................................................................. 31 
II. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) 

BauGB ...................................................................................................... 32 
- Keine ............................................................................................................. 32 

III. Stellungnahmen gemäß § 2 (2) BauGB .......................................................... 33 
- Keine ............................................................................................................. 33 
 

 

Die Stellungnahmen werden zunächst zusammengefasst (kursiv gedruckt), danach erfolgt 

die Abwägung und diese mündet, falls erforderlich, in einem Beschlussvorschlag. Dem 

Abwägungsdokument ist eine Zusammenstellung aller Stellungnahmen beigefügt 

 

 

Erarbeitet: Stadt-Land-plus GmbH 

Büro für Städtebau und Umweltplanung 

 

 

 

i.A. Kai Schad/bo    i.A. Dennis Behrami 

B. Eng. Landschaftsarchitektur  Stadtplaner M. Sc. 

Boppard-Buchholz, April 2023 
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I. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange gemäß § 4 (1) BauGB 
 

1. Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Amt Bauen und Umwelt, Salinenstraße 47, 55543 Bad Kreuznach, Schreiben 

vom 17.03.2023 

Seitens der Kreisverwaltung Bad Kreuznach werden folgende Stellungnahmen ab-

gegeben: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägung: 

Der redaktionelle Fehler soll angepasst werden. 

 

 

Dem Hinweis wird gefolgt. Die Planfläche wird teilweise von 

einem Vorbehaltsgebiet für Freizeit, Erholung und Land-

schaftsbild im RROP 2014 überlagert.  

 

Vorab ist festzustellen, dass die betroffene Planfläche mit ihrer 

Grünflächen- und Wohnbauflächendarstellung am Siedlungs-

rand aufgrund ihrer Flächengröße und Nutzung als Dauerklein-

gärten allenfalls nur eine sehr geringe Auswirkung auf das Vor-

behaltsgebiet werden haben können. Im Rahmen der Bebau-

ungsplanung wird die bauliche Ausnutzung des in Rede ste-

henden Grundstücks auf ein Minimum reduziert, sodass sich 

sie sich im Kontext der südlich anschließenden, bereits beste-

henden und weiterhin bauleitplanerisch zu sichernde Pflanzung 
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landschaftsbildverträglich einfügen wird.  

 

Im Folgenden sollen dennoch einzeln die Grundsätze und Ziele 

zu diesem Belang des RROP geprüft werden: 

 

G99: Der Tourismus in der Region soll wegen seiner Arbeits-

markteffekte sowie Synergieeffekte auf den Absatz landwirt-

schaftlicher Produkte, der Verbesserung der Wohnstandort-

faktoren und insbesondere auch zur Stabilisierung des dünn-

besiedelten ländlichen Raumes durch Förderung von Initiati-

ven, Akteursnetzwerken und Kooperationen weiter entwickelt 

werden. Mit der Einrichtung des Nationalparks Hunsrück-

Hochwald sollen naturverträgliche touristische Konzepte ent-

wickelt werden. Eine negative Beeinträchtigung wird nicht ge-

sehen. 

 

Bewertung: Eine negative Beeinträchtigung durch die Planung 

ist nicht erkennbar, da eine Betroffenheit durch die Planung 

auf die touristische Entwicklung nicht erkennbar ist. 

 

G100: Die vielfältigen regional differenzierten touristischen 

Begabungen der Region sind Grundlage für ein breites Angebot 

für unterschiedliche Zielgruppen. Sie sollen weiter zielgerichtet 

und zielgruppenorientiert für das touristische Marketing profi-

liert werden. 

 

Bewertung: Eine negative Beeinträchtigung durch die Planung 

ist nicht erkennbar. 
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G101: In den Kurorten Bad Sobernheim (Felkeheilbad), Bad 

Kreuznach (Mineralheilbad, Radonheil-bad), Bad Münster am 

Stein-Ebernburg (Radonheilbad) sowie Stromberg-Schindel-

dorf (Luft-kurort), sollen die Voraussetzungen für die Kurerho-

lung sowie für den Wellness- und Gesundheitstourismus als 

wachsende Zweige des Tourismus nachhaltig gesichert wer-

den. 

 

Bewertung: Eine negative Beeinträchtigung durch die Planung 

ist nicht erkennbar, da eine Betroffenheit der Kurorte nicht vor-

liegt. 

 

G102: In den Weinbaugebieten soll die begonnene und erfolg-

reiche Initiative „Erlebnis Weinkulturlandschaft" weiter fortge-

führt werden. Verknüpfungen zwischen landwirtschaftlicher, 

insbesondere weinbaulicher Produktion, Gastronomie und 

Fremdenverkehr sollen je nach den betrieblichen Verhältnissen 

weiter ausgebaut werden. 

 

Bewertung: Eine negative Beeinträchtigung durch die Planung 

ist nicht erkennbar, da der Weinbau oder der Fremdenverkehr 

konkret nicht betroffen sind. 

 

Z103: Steillagen des Weinbaus an Rhein und Nahe sind zu 

erhalten. 

 

Bewertung: Eine Zielabweichung durch die Planung ist nicht 
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erkennbar, da kein Weinbau zur Nahe betroffen ist. 

 

G104: Die für den Ausflugsverkehr/ Tourismus regional be-

deutsamen Attraktionen wie Burgen, Burgruinen, Schlösser 

oder markante Aussichtspunkte, Kuppen und Landmarken sol-

len als kulturlandschaftsprägende Elemente und regionale 

Identifikationsmerkmale in naturnaher Landschaftskulisse 

wahrnehmbar bleiben. Dem Schutz der Kulturlandschaft und 

des Landschaftsbildes soll daher bei der Abwägung mit ande-

ren Nutzungsansprüchen ein besonders hohes Gewicht beige-

messen werden. Hierbei sollen Aspekte des Kulissenschutzes 

und Sichtachsen Berücksichtigung finden. 

 

Bewertung: Eine negative Beeinträchtigung von Sichtachsen 

auf kulturlandschaftsprägende Aussichtspunkte Elemente 

oder Identifikationsmerkmale durch die Planung einer privaten 

Grünfläche inkl. einer in ihrer Kubatur sehr zurückhaltende 

Wohnbebauung ist nicht erkennbar. Die bestehende Pflanzung 

soll durch die Darstellung der Grünfläche – insbesondere auf 

Bebauungsplanebene gesichert werden. Die sich anschlie-

ßende Wohnbebauung soll durch die zu sichernde Pflanzung 

landschaftsbildverträglich eingebunden werden. 

 

G105: Zur Sicherung der regional bedeutsamen Gebiete für 

Erholung und Tourismus weist der Regionalplan Vorbehaltsge-

biete aus. In diesen Vorbehaltsgebieten sollen der hohe Erleb-

niswert der Landschaft und die für die Erholung günstigen heil- 

und bioklimatischen Bedingungen erhalten bleiben. 
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Bewertung: Die Planung liegt teilweise innerhalb dieses Vor-

behaltsgebiets. Eine negative Beeinträchtigung durch die Pla-

nung auf die Vorbehaltsfläche ist jedoch nicht erkennbar. Ei-

nerseits da mit der Planung explizit Grünflächen dargestellt 

werden. Diese tragen bestenfalls ebenso zu einer „günstigen 

heil- und bioklimatischen Bedingung“ bei. Andererseits stellen 

sich die überplanten Flächen aufgrund ihrer Größe derart un-

tergeordnet da, sodass eine Beeinträchtigung im Rahmen ei-

nes Worst-Case-Szenarios nicht anzunehmen ist. 

 

G106: In die zukünftige touristische Entwicklung und Ausge-

staltung der Erholungs- und Erlebnisräume sollen die Ziele und 

Maßnahmen der besonders schutzbedürftigen Bereiche inner-

halb der landesweit bedeutsamen Erholungs- und Erlebnis-

räume eingebunden werden. 

 

Bewertung: Eine negative Beeinträchtigung von touristischen 

Entwicklungsmöglichkeiten in der Region durch die Planung ist 

nicht erkennbar. 

 

G107: In den Gebieten für Erholung und Tourismus sollen die 

touristischen Infrastruktureinrichtungen im Wesentlichen auf 

die zentralen Orte und touristischen Zentren konzentriert 

werden. 

 

Bewertung: Eine negative Beeinträchtigung durch die Planung 

ist nicht erkennbar. Nußbaum stellt keinen zentralen Ort oder 
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ein touristisches Zentrum dar.  

 

G108: Für Zwecke der landschaftsgebundenen Erholung sol-

len häufig frequentierte und beliebte Ausflugsbereiche bzw. -

ziele sowie überörtlich bedeutsame Wegeverbindungen in ihrer 

Funktion gesichert und entwickelt werden. 

 

Bewertung: Eine negative Beeinträchtigung durch die Planung 

ist nicht erkennbar, da der Planbereich keinen „häufig frequen-

tierten und beliebten Ausflugsbereich“ darstellt. 

 

G109: In ökologisch sensiblen Landschaftsteilen, hierzu zäh-

len insbesondere Gebiete des landesweiten Biotopverbundes 

und Vorranggebiete für den regionalen Biotopverbund, sollen 

grundsätzlich nur verträgliche Erholungsnutzungen in Frage 

kommen. Die landschaftsgebundene stille Erholung ist in der 

Regel mit den Zielen des Arten- und Biotopschutzes vereinbar. 

Soweit erforderlich sollen auf fachlicher Ebene „Lenkungs-

maßnahmen“ zum Schutz besonders sensibler Lebensräume 

für Tiere und Pflanzen entwickelt werden. 

 

Bewertung: Eine negative Beeinträchtigung durch die Planung 

ist nicht erkennbar, da einerseits weder der landesweite Bio-

topverbund noch Vorranggebiete für den regionalen Biotopver-

bund betroffen sind und andererseits der Planbereich sich un-

mittelbar an den Siedlungskörper von Nußbaum anschließt. 

Auch sollen durch die Darstellung der Grünfläche die Auswir-

kungen durch eine angrenzende Bebauung auf den Arten- und 
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Biotopschutz reduziert werden. 

 

G110: Noch vorhandene unzerschnittene Räume mit mehr als 

3 und mehr als 5 km Durchmesser sollen für die landschafts-

gebundene stille Erholung gesichert und entwickelt werden. 

Der Funktion Erholung in der Stille ist bei konkurrierenden 

Raumnutzungsansprüchen ein besonderes Gewicht beizumes-

sen. 

 

Bewertung: Bei der Planung mit ihrer Fläche handelt es sich 

nicht um einen unzerschnittenen Raum von 3-5 km Durchmes-

ser, sodass eine Beeinträchtigung des G110 durch die Planung 

nicht erkennbar ist. 

 

G111: Für Teilräume mit besonderem Freizeit- und Erholungs-

wert sollen gebietsbezogene Gesamtkonzepte erarbeitet wer-

den, die auf eine stärkere Kooperation der zugehörigen Ge-

meinden im Freizeitbereich abzielen und die durch die Bauleit-

planung entsprechend abgesichert werden sollen. 

 

Bewertung: Eine Beeinträchtigung des G111 durch die klein-

flächige Planung ist nicht erkennbar. 

 

Zusammenfassend sind durch Planung keine negativen Beein-

trächtigungen auf die Belange der Erholung und des Tourismus 

nach erneuter Prüfung erkennbar. Die o.g. Prüfung soll in die 

Begründung zur Flächennutzungsplanänderung aufgenommen 

werden. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 
 

 

 

 

Abwägung: 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Die Neudarstellung der Rücknahmeflächen als Grünfläche so-

wie Flächen für die Landwirtschaft basieren auf den derzeiti-

gen Bestandsnutzungen (s. Begründung, S. 14), eine Umnut-

zung/ Bestandsveränderung wird damit nicht vorbereitet. Da 

unklar ist, ob eine pauschalgeschützte Fläche vorliegt und eine 

Nutzung als Ausgleichsfläche sehr unwahrscheinlich er-

scheint, ist eine entsprechende Darstellungsänderung auf der 

Ebene des Flächennutzungsplans nicht angemessen. Das Bun-

desnaturschutzgesetz gilt dabei allgemein unabhängig vom 

vorliegenden Flächennutzungsplan. 
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Auszug den Stellungnahmen zu den Bebauungsplänen „Am Hübelhäuschen, Unter 

der Brück“ vom 27.04.2022, „Harder Weg“ vom 03.02.2020: 

1. Durch das geplante Gebiet erfolgt eine Beeinträchtigung der natürlichen Wasserführung. 
Zur Sicherstellung eines geordneten Abflussverhaltens haben Maßnahmen der Wasserrück-
haltung Vorrang vor abflussbeschleunigenden Maßnahmen.  
 
2. Wir weisen darauf hin, dass die Grundwasserneubildung bei der Rückhaltung des Oberflä-
chenwassers, z. B. in abflusslosen Mulden oder bei dezentralen Versickerungen (bei geeigne-
tem Untergrund bzw. geeigneten topografischen Voraussetzungen) weitgehend erhalten 
bleibt.  
 
3. Können bei Maßnahmen mit abflussrelevanten Auswirkungen Beeinträchtigungen der 
Wasserführung weder vermieden, noch als nur unerheblich eingestuft werden, so sind sie im 
zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit der Durchführung der Maßnahme auszuglei-
chen (s. § 28 Landeswassergesetz - LWG).  
 
4. Um die vorgenannten Auswirkungen zu minimieren, ist der Grad der Versiegelung mög-
lichst gering zu halten. Gemäß § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) soll das anfallende 
Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation 
ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägung: 

1. Konkrete Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen erfol-

gen auf der Bebauungsplanebene. Eine Behandlung auf der 

Flächennutzungsplanebene ist aufgrund der Kleinteiligkeit 

nicht möglich. 

2. Vgl. 1. 

 

 

 

 

3. Vgl. 1. 

 

 

 

 

 

4. Vgl. 1. 
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weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen.  
 
5. Eine offene Versickerung (Flächen-, Mulden- oder Grabenversickerung) ist so anzulegen, 
dass Gefahren oder Schäden zu Nachbargrundstücken und öffentlichen Verkehrs-flächen 
nicht entstehen können.  
 
6. Das Entwässerungskonzept ist mit der zuständigen Wasserbehörde abzustimmen.  
 
7. Für die Errichtung des zentralen Regenrückhaltebeckens ist ein separates wasserrechtli-
ches Verfahren durchzuführen.  
 
8. Eine Sammlung des Niederschlagswassers in Zisternen zur Nutzung als Brauchwasser (z. B. 
Grünflächenbewässerung) wird ausdrücklich empfohlen.  
 
9. Das Plangebiet befindet sich in Hanglage. Wir weisen darauf hin, dass die Problematik der 
Außengebietsentwässerung noch eingehend zu untersuchen ist, um zukünftig eine Gefähr-
dung des geplanten Gebietes durch Starkniederschläge mit entsprechend hohen Abflusser-
eignissen zu vermeiden (Stichwort: „kommunale Überflutungsvorsorge“).  
Die Freihaltung von Fließwegen und Flutflächen zur gezielten Flutung bei Starkregen stellt 
hier ggf. eine mögliche Variante der Vorsorge dar. Erforderlichenfalls sind geeignete Rück-
haltemaßnahmen, Verwallungen oder sonstige Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge vor-
zusehen (umweltgerechte Stadt- und Infrastrukturplanung).  
 
10. Das Plangebiet liegt gemäß der Karte „Gefährdungsanalyse Sturzflut nach Starkregen“ 
innerhalb eines Abfluss-Entstehungsgebietes. Es ist somit mit möglichen hohen Abflüssen bei 
Starkniederschlagsereignissen zu rechnen.  
 

 

 

 

5. Vgl. 1. 

 

 

 

6. Vgl. 1. 

 

7. Vgl. 1. 

 

 

8. Vgl. 1. 

 

 

9. Entsprechende Hinweise erfolgen im Rahmen der Bebau-

ungsplanverfahren. Aufgrund der geringen Größe der ein-

zelnen Flächen sind übergreifende Maßnahmendarstellun-

gen auf Ebene des Flächennutzungsplans nicht möglich. 

 

 

 

 

 

10. Die Begründung sollte um eine entsprechende Passage 

ergänzt werden. 

 

 



Seite 13, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur 11. Ände-

rung des Flächennutzungsplans, ortsbezogene Teilfortschreibung Nußbaum, Verbandsgemeinde Nahe-Glan, Stand: April 2023 

 

 

 

11. Es wird empfohlen, die Gebäudegründungen und Kellerbereiche mit entsprechen-dem 
Schutz vor Grundwasser und Staunässe bzw. drückendem Wasser auszustatten.  
 
12. Nach der Begründung zum Bebauungsplan verläuft südwestlich des geplanten Baugebie-
tes der Nußbaumbach (Gewässer III. Ordnung). Nach dem Landesnaturschutzgesetz sind 
Kompensationsmaßnamen für naturschutzrechtliche Eingriffe vorrangig u. a. auf Flächen 
durchzuführen, auf denen auch Maßnahmen zur Erreichung des guten ökologischen Gewäs-
serzustandes im Sinne der EG-Wasserrahmenrichtlinie vorgesehen sind. Als Kompensations-
maßnahmen sind ausdrücklich Maßnahmen zur Renaturierung von Gewässern genannt (§ 7 
Abs. 3 Satz 2 Nr.3).  
Hier wird angeregt, den verrohrten Graben wieder offenzulegen. Auf die Fördermöglichkei-
ten im Rahmen des Programmes „Aktion Blau Plus“ weisen wir hin.  
 
13. Trinkwasserschutzzonen werden durch das geplante Baugebiet nicht berührt.  
 
14. Die Sicherstellung der Abwasserbeseitigung aus diesem Gebiet hat durch Anschluss an 
die öffentliche Kanalisation der Gemeinde Nußbaum zu erfolgen.  

 

11. Entsprechende Vorgaben können nicht auf Ebene des 

Flächennutzungsplans implementiert werden. 

 

12. Entsprechende Maßnahmen sind nicht vorgesehen, da-

her sollte keine entsprechende Darstellung im Flächennut-

zungsplane erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Die Eingabe ist zur Kenntnis zu nehmen 

 

14. Entsprechende Vorgaben können nicht auf Ebene des 

Flächennutzungsplans implementiert werden. 

 

 
 

 

Abwägung: 

Die seitens des Abfallwirtschaftsbetriebs gemachten Hinweise 

wurden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung berück-

sichtigt. Eine Bewertung und Abwägung auf Ebene des Flä-

chennutzungsplans ist somit nicht mehr erforderlich und ziel-

führend. 

 

 



Seite 14, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur 11. Ände-

rung des Flächennutzungsplans, ortsbezogene Teilfortschreibung Nußbaum, Verbandsgemeinde Nahe-Glan, Stand: April 2023 

 

 

 

 

 
 



Seite 15, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur 11. Ände-

rung des Flächennutzungsplans, ortsbezogene Teilfortschreibung Nußbaum, Verbandsgemeinde Nahe-Glan, Stand: April 2023 

 

 

 

 

 

Abwägung: 

Die seitens der Brandschutzdienststelle gemachten Hinweise 

waren und wurden im Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-

nung berücksichtigt. Eine Bewertung und Abwägung auf 

Ebene des Flächennutzungsplans ist somit nicht mehr erfor-

derlich und zielführend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seite 16, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur 11. Ände-

rung des Flächennutzungsplans, ortsbezogene Teilfortschreibung Nußbaum, Verbandsgemeinde Nahe-Glan, Stand: April 2023 

 

 

 

 

 
 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Beschlussvorschlag:  

• Es erfolgt eine redaktionelle Anpassung (Meddersheim > Nußbaum) 

• Die Belange des Vorbehaltsgebiets Erholung und Tourismus werden in die 

Begründung aufgenommen. 

• Eine Sicherung von pauschalgeschützten Biotopkomplexen nach § 30 

BNatSchG erfolgt nicht im Rahmen des Flächennutzungsplans. 

• Die Begründung ist um das Thema der Lage von Teilflächen in einem 

Abfluss-Entstehungsgebiet zu ergänzen. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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Seite 17, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur 11. Ände-

rung des Flächennutzungsplans, ortsbezogene Teilfortschreibung Nußbaum, Verbandsgemeinde Nahe-Glan, Stand: April 2023 

 

 

 

 

2. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Kurfürstenstraße 12-14, 56068 Koblenz, E-Mail vom 13.03.2023 

Seitens der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Koblenz wird folgende Stellung-

nahme abgegeben: 

 

 

 

Abwägung: 

Im Rahmen des Flächennutzungsplans werden keine 

konkreten baulichen Maßnahmen getroffen. Es 

werden die Flächennutzungen in ihren Grundzügen 

lediglich dargestellt. 

 

Eine Beachtung der Belange der Starkregenvorsorge 

hat im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu 

erfolgen. Die gemachten Hinweise können hier 

allenfalls einen informierenden Charakter einnehmen 

und sollten daher als Hinweise in die Begründung 

zum Flächennutzungsplan aufgenommen werden.  

 

Im Rahmen des Flächennutzungsplans ist 

grundsätzlich die Darstellung von Wohnbauflächen 

nur möglich, wenn eine generelle Bebauung unter 

Wahrung gesunder Wohnverhältnisse möglich ist. 

Diese sind – auch aufgrund bereits durchgeführter 

Bebauungsplanverfahren – anzunehmen.  

 

 

 

 



Seite 18, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur 11. Ände-

rung des Flächennutzungsplans, ortsbezogene Teilfortschreibung Nußbaum, Verbandsgemeinde Nahe-Glan, Stand: April 2023 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis zur zwingenden Einhaltung des Abstan-

des von 10,00m zum Nußbaumbach betrifft konkret 

das Bebauungsplanverfahren und hat keine unmittel-

bare Auswirkung auf das Änderungsverfahren des 

Flächennutzungsplans. Die Hinweise werden in die 

Begründung des Flächennutzungsplans aufgenom-

men. 

 



Seite 19, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur 11. Ände-

rung des Flächennutzungsplans, ortsbezogene Teilfortschreibung Nußbaum, Verbandsgemeinde Nahe-Glan, Stand: April 2023 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Beschlussvorschlag:  

• Es werden Hinweise zur Starkregenvorsorgen und zum einzuhaltenden Abstand zum 

Nußbaumbach in die Begründung des Flächennutzungsplans aufgenommen. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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Seite 20, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur 11. Ände-

rung des Flächennutzungsplans, ortsbezogene Teilfortschreibung Nußbaum, Verbandsgemeinde Nahe-Glan, Stand: April 2023 

 

 

 

 

3. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Mainz, 55116 Mainz, 

Schreiben vom 22.02.2023 

Seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäolo-

gie, wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

 

 

Abwägung: 

Es bestehen keine grundsätzlichen Bedanken. Archäo-

logische Fundstellen oder Grabungsschutzgebiete sind 

für die Planflächen nicht bekannt. 

 

Es werden gesetzliche Hinweise gemacht, die vor allem 

die konkrete Bauausführung betreffen und im Rahmen 

der verbindlichen Bauleitplanung von Belang sind. 

 

Ergänzend sollten die gemachten Hinweise unter den 

Punkten 1-3 auch in die Begründung des Flächennut-

zungsplans aufgenommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seite 21, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur 11. Ände-

rung des Flächennutzungsplans, ortsbezogene Teilfortschreibung Nußbaum, Verbandsgemeinde Nahe-Glan, Stand: April 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine weitere Beteiligung wird erfolgen. 

 

 

 

Die anderen Dienststellen wurden beteiligt. 

 

Beschlussvorschlag:  

• Die gemachten Hinweise werden in die Begründung des Flächennutzungsplans aufgenommen. 

 

 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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Seite 22, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur 11. Ände-

rung des Flächennutzungsplans, ortsbezogene Teilfortschreibung Nußbaum, Verbandsgemeinde Nahe-Glan, Stand: April 2023 

 

 

 

4. Landesamt für Geologie und Bergbau, Emy-Roeder-Str. 5, 55129 Mainz, Schreiben vom 15.03.2023 

Seitens des Landesamts für Geologie und Bergbau wird folgende Stellungnahme 

abgegeben: 

 
 

 

 

 

 

Abwägung: 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 

und sollten im Rahmen der verbindlichen 

Bauleitplanung berücksichtigt werden. Sie 

haben keine unmittelbare Auswirkung auf die 

Flächennutzungsplanung. 

 



Seite 23, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur 11. Ände-

rung des Flächennutzungsplans, ortsbezogene Teilfortschreibung Nußbaum, Verbandsgemeinde Nahe-Glan, Stand: April 2023 

 

 

 

 

Die Hinweise sollten auch in die Begründung des 

Flächennutzungsplans aufgenommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Übermittlung des Bodengutachtens (erstellt 

für den angrenzenden Bebauungsplan „Harder 

Weg“) kann erfolgen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 

und sollten in die Begründung aufgenommen 

werden. 

 

Im Rahmen des Flächennutzungsplans werden 

keine landespflegerischen Kompensationsmaß-

nahmen im Bereich einer Rohstoffsicherungsflä-

che dargestellt. 

  



Seite 24, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur 11. Ände-

rung des Flächennutzungsplans, ortsbezogene Teilfortschreibung Nußbaum, Verbandsgemeinde Nahe-Glan, Stand: April 2023 

 

 

 

Beschlussvorschlag:  

• Es werden Hinweise zum Umgang mit Boden in die Begründung 

aufgenommen. 

• Es erfolgt eine Übermittlung des Bodengutachtens an das LGB. 

 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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Seite 25, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur 11. Ände-

rung des Flächennutzungsplans, ortsbezogene Teilfortschreibung Nußbaum, Verbandsgemeinde Nahe-Glan, Stand: April 2023 

 

 

 

5. Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe, Ernst-Ludwig-Str. 2, 55116 Mainz, Schreiben vom 14.03.2023 

Seitens der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe, Mainz wird folgende Stel-

lungnahme abgegeben: 

 

 

 
 

 

 

Abwägung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Bezugnehmend auf den 2. Absatz sind 

zusammenfassend 0,3 ha nicht zu 

kompensieren. 

 

 

 

 

Es wird dennoch empfohlen, diese 0,3 ha 

beizubehalten, da die Verbandsgemeinde 

erhebliche Flächenübergänge aufweist. 

 

Dem kann gefolgt werden. Eine Änderung der 

Planung ist daher nicht erforderlich. 

 



Seite 26, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur 11. Ände-

rung des Flächennutzungsplans, ortsbezogene Teilfortschreibung Nußbaum, Verbandsgemeinde Nahe-Glan, Stand: April 2023 

 

 

 

 
 

Es wird auf Bewertung der Stellungnahme der 

unteren Landesplanungsbehörde verwiesen. 

 

Es kann eine Darstellung entsprechend des Vor-

schlags erfolgen, um die Eingriffe in Natur und 

Landschaft auch auf Ebene des Flächennut-

zungsplans weiter zu reduzieren. Damit erfolgt 

auch ein Ausgleich zugunsten des Vorbehalts-

gebiets Erholung, Tourismus und Freizeit. 

Beschlussvorschlag:  

• Die Grünfläche wird als Maßnahme zum Ausgleich für Eingriffe in Natur 

und Landschaft dargestellt. 

 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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Seite 27, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur 11. Ände-

rung des Flächennutzungsplans, ortsbezogene Teilfortschreibung Nußbaum, Verbandsgemeinde Nahe-Glan, Stand: April 2023 

 

 

 

6. Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Schloßplatz 10, 55469 Simmern,  

Schreiben vom 13.02.2023 

Seitens des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück wird 

folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

 
 

 

 

Abwägung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und be-

treffen die Bauausführung. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 

  



Seite 28, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur 11. Ände-

rung des Flächennutzungsplans, ortsbezogene Teilfortschreibung Nußbaum, Verbandsgemeinde Nahe-Glan, Stand: April 2023 

 

 

 

7. Westnetz GmbH, Regionalzentrum Rhein-Nahe-Hunsrück, Hauptstraße 189, 55743 Idar-Oberstein, Schreiben vom 

03.02.2023 

Seitens der Westnetz GmbH wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

 
 

 

 

 

Abwägung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und be-

treffen eine mögliche Bauausführung. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

  



Seite 29, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur 11. Ände-

rung des Flächennutzungsplans, ortsbezogene Teilfortschreibung Nußbaum, Verbandsgemeinde Nahe-Glan, Stand: April 2023 

 

 

 

8. Deutsche Telekom Technik GmbH, Poststraße 20-28, 55545 Bad Kreuznach, Schreiben vom 13.02.2023 

Seitens des Deutsche Telekom Technik GmbH wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

 
 

 

 

 

Abwägung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und be-

treffen eine mögliche Bebauungsplanung sowie Bau-

ausführung. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 



Seite 30, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur 11. Ände-

rung des Flächennutzungsplans, ortsbezogene Teilfortschreibung Nußbaum, Verbandsgemeinde Nahe-Glan, Stand: April 2023 

 

 

 

9. Creos Deutschland GmbH, Am Zunderbaum 9, 66424 Homburg, Schreiben vom 13.02.2023 

Seitens der Creos Deutschland GmbH, Homburg wird folgende Stellungnahme 

abgegeben: 

 

 

 

Abwägung: 

Durch die Planung sind keine Leitungen von 

Versorgungsträgern betroffen. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 

 

 

  



Seite 31, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur 11. Ände-

rung des Flächennutzungsplans, ortsbezogene Teilfortschreibung Nußbaum, Verbandsgemeinde Nahe-Glan, Stand: April 2023 

 

 

 

10. Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und benachbarter Kommunen ohne Anregungen oder Bedenken 

1. Pfalzgas GmbH, Netzmanagement, Wormser Straße 123, 67227 Frankenthal, E-Mail vom 16.02.2023 

2. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Burgenlandstraße 7, 55543 Bad Kreuznach, Schreiben vom 13.03.2023 

 



Seite 32, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur 11. Ände-

rung des Flächennutzungsplans, ortsbezogene Teilfortschreibung Nußbaum, Verbandsgemeinde Nahe-Glan, Stand: April 2023 

 

 

 

II. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB 
 

- Keine 

  



Seite 33, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur 11. Ände-

rung des Flächennutzungsplans, ortsbezogene Teilfortschreibung Nußbaum, Verbandsgemeinde Nahe-Glan, Stand: April 2023 

 

 

 

III. Stellungnahmen gemäß § 2 (2) BauGB 
 

- Keine 

 


